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1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB und BauNVO

1.1  Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 BauGB) 
Gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass in den „Allgemeinen Wohngebieten“ WA die nach § 4 (3) Nrn. 1, 4 
und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbau-
betriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des B-Planes sind.

1.2  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
Die Zahl der Wohnungen darf maximal 2 Wohneinheiten nicht überschreiten. 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)
Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 darf die Traufhöhe maximal 7,00 m und die Firsthöhe maximal 13,00 m betragen. 
Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 darf die Traufhöhe maximal 10,00 m und die Firsthöhe maximal 16,00 m betragen. 
Als Traufe gilt der Schnittpunkt der Wandaußenseite mit der Unterkante der Dachsparren. Als First gilt der Schnittpunkt 
der Oberkante Dachhaut der Dachflächen.
Die v.g. Festsetzungen zur Traufhöhe gelten nicht für Staffelgeschosse (auch gesamt zurückspringende Staffelge-
schosse) und Pultdächer.
Bezugspunkt für die Höhenbestimmung ist die Höhe der Straßenoberkante der dem Baugrundstück erschließungstechnisch
zugeordneten Verkehrsfläche (Straße), gemessen in der auf die Gesamtlänge (einschließlich vor- und zurückspringender 
Bauteile) bezogenen Mittelachse des Gebäudes bzw. der baulichen Anlage.

1.4 Garagen
Garagen müssen einen Mindestabstand von 5,00 m und einen Maximalabstand von 15,00 m zur vorderen Straßenbe-
grenzungslinie haben. Garagen müssen mindestens in der Höhe der geplanten Straße (Endausbauhöhe) errichtet werden.
Die v.g. Festsetzung gilt nicht für Tiefgaragen.

1.5 Aufschüttungen § 9 Abs. 1 Nr. 2 a und Nr. 17 Abs. 3 BauGB
In den Allgemeinen Wohngebieten sind Aufschüttungen zulässig, die den bestehenden Höhenunterschied zwischen den 
Erschließungsstraßen und der geplanten Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) der Baukörper ausgleichen. 

1.6 Abstandsflächen
Alle Höhenfestsetzungen sowie auch die Ermittlung der Abstandsflächen beziehen sich auf die Höhen der dem Gebäude 
vorgelagerten Erschließungsstraße. Die Abstandsflächen der geplanten Gebäude und aller baulichen Anlagen sind bezogen 
auf das neue modellierte Gelände nachzuweisen.

2.  Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
     gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB

2.1 Begrünungsmaßnahme B 1 - Anpflanzung von Bäumen
Auf  den mit B 1 gekennzeichneten Flächen ist je Grundstück mindestens ein heimischer Laubbaum bzw. Obstbaum zu 
pflanzen. Die Eingrünung Richtung Süden, Norden und Westen ist mit einer heimischen Gehölzhecke vorzunehmen. Diese 
kann freiwachsend sein oder geschnitten werden.

3. Bauordnungsrechtliche Vorschriften § 9 (4) BauGB i. V. mit § 86 BauO NRW

3.1 Dächer

Die beiden Hälften eines Doppelhauses müssen die gleiche Dachform und -Neigung aufweisen. 
Zulässig sind nur begrünte Dächer oder dunkle Dacheindeckungen in Form von Dachsteinen, Naturschiefer, Kunst-
schiefer und Dachpfannen, wie sie den nachstehend aufgeführten Farben der RAL-Farbtonkarte entsprechen:
- Schwarztöne: 9004, 9005, 9011, 9017
- Grautöne: 7043, 7026, 7016, 7021, 7024
- Brauntöne (dunkelbraun und braunrot): 8028 (terrabraun), 8012 (rotbraun).
Sollten farbige Dacheindeckungen nicht der RAL-Farbtonkarte zugeordnet werden können, sind Farbnuancierungen 
in Anlehnung an die angegebenen Farbtöne möglich. Nicht zulässig ist die Verwendung von hellen sowie reflektierenden 
Materialien für die Eindeckung von Dachflächen. Ausgenommen sind die Materialien von Einrichtungen, die der solaren 
Energiegewinnung dienen.
Gründächer sind mit extensiver Begrünung vorzusehen.
Solarkollektoren und sonstige Anlage zur Gewinnung regenerativer Energie sind flächenbündig in das Dachniveau zu 
integrieren oder in gleicher Neigung wie das Dach aufzusetzen. Bei Flachdächern dürfen die Solarkollektoren die 
OK Dach um bis zu 1,50 m überschreiten.
Gauben oder ähnliche Dachaufbauten dürfen eine Breite von max. 4,00 m aufweisen und in der Summe max. die Hälfte 
der Trauflänge der zugehörigen Dachfläche betragen. Der Abstand von Gauben oder ähnlichen Dachaufbauten unter-
einander, zu Firsten und Ortgängen muss mindestens 1,00 m betragen. Bei Ortgängen zählt als Messpunkt der Schnit-
tpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut.

3.2 Freiflächen

3.2.1 Die nicht überbauten Grundstücksteile sind - abgesehen von den notwendigen Flächen für Nebenanlagen, Zufahrt- 
oder Stellplatzfläche - gärtnerisch anzulegen, zu erhalten und mit lebenden Hecken einzufrieden. Nadelgehölzhecken zur 
Grundstückseinfriedung sind nicht zulässig. Die Anpflanzung von Nadelgehölzen innerhalb des Grundstückes darf einen 
Anteil von 30 % des Gehölzbestandes nicht übersteigen.

3.2.2 Stellplätze für Abfallbehälter sind so mit Laubgehölzen oder Hecken zu umpflanzen, das sie von öffentlichen 
Verkehrsflächen aus nicht eingesehen werden können.

3.2.3 Zur Gestaltung von Stellplätzen, Wegen, Zufahrten, Hofflächen etc. sind mit Ausnahme des Hauseingangsbereiches 
nur wasserdurchlässige Materialien, wie z. B. breitfugiges Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen etc. zur verwenden, 
soweit nicht nutzungsbedingt oder durch rechtliche Vorgaben andere Beläge verwendet werden müssen.

4. Hinweise

4.1 Erdbebensicherheit / Seismologie
Nach der Karte der Erdbebenzone und der geologischen Untergrundklassen wird das Plangebiet der Erdbebenzone 3 
zugeordnet. Es ist zu beachten, dass auch hierdurch besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 
erforderlich werden können.

4.2 Baugrund und Bodenverhältnisse
Anschließend an das Plangebiet wird eine tektonische Störzone dargestellt. Gemäß einer Stellungnahme von RWE Power 
AG vom 03.05.2016 ist nach derzeitigen Erkenntnisse keine Bergschadensgefährdung durch den Braunkohlebergbau im 
Plangebiet vorhanden. So gibt es keine Umstände, die hier bei einer Bebauung aus Bergschadensgesichtspunkten 
gesondert zu berücksichtigen sind. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein Teil des Plangebietes Böden aufweist, die 
humoses Bodenmaterial enthalten. Diese Bodenverhältnisse sind bei Planung und Gründung besonders zu berücksichtigen.

4.3 Energieversorgung
Das ausgewiesene Baugebiet wird hoch- und niederspannungsseitig mittels Erdkabel mit elektrischer Energie versorgt.

4.4 Fluglärm
Bedingt durch die Nähe zum Militärflugplatz Nörvenich sind Belästigungen durch Fluglärm möglich, deren negative 
Auswirkungen für die Bewohner mittels baulicher Maßnahmen begrenzt werden müssen (hier: Schallschutzfenster und / 
oder passive Schallschutzmaßnahmen, siehe hierzu die Festsetzungen zum Immissionsschutz).

4.5 Kampfmittel
Das Plangebiet liegt in einem ehemaligen Kampfgebiet. Es liegen  Hinweise auf eine mögliche Existenz von Kampfmitteln 
vor. Bevor mit erdeingreifenden Maßnahmen begonnen wird, ist es notwendig den entsprechenden Bereich zu prüfen. 
Sollten Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer Belastung (z. B. Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten oder 
vergleichbare Arbeiten) durchgeführt werden, wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. Die Vorgehensweise ist mit dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW - Rheinland, Außenstelle Köln abzustimmen. 

4.6 Fällarbeiten
Zu entfernenden Gehölze, als Standort von Nist- und Brutstätten, sowie als Zufluchtsort gem. § 64 (1) LG NRW sind nur 
außerhalb der Brutzeit von Anfang Oktober bis Ende Februar zu fällen. 

4.7 Niederschlagswasserbeseitigung
Das Niederschlagswasser der Straßenflächen ist einer „Fläche für die Niederschlagswasserversickerung“ zuzuführen und dort
in den Untergrund zu verbringen. Das Niederschlagswasser der privaten Dach- und Freiflächen ist auf geeignete Art und Weise
auf dem jeweiligen Grundstück zu versickern.

4.8 Beleuchtung
Die Beleuchtung von Grundstücken und Straßenraum sollte so gering wie möglich sein und nur dorthin strahlen, wo es auch 
wirklich benötigt wird. LED-Leuchten ist der Vorzug zu geben. Der interne Parkplatz soll nicht beleuchtet werden. Die Straßen-
beleuchtung sollte mit UV-armen Natriumdampfhochdruck- oder LED-Lampen erfolgen. Keine Leuchten mit hohem Spektral-
bereich (320-720 nm) wie Halogenleuchten oder mit Edelgas gefüllten Lampen.  Bei der Verwendung von Leuchtstoffröhren, 
sind nur Röhren vom Farbtyp „warmwhite" nicht „coldwhite" einzusetzen, da diese weniger UV-Anteil aufweisen.  Es sollten
nur möglichst wenige, niedrige Laternen und Leuchten eingesetzt werden, die im montierten Zustand kein Licht in und oberhalb 
der Horizontalen abstrahlen 

4.9 Bodenverhältnisse
Wegen der Bodenverhältnisse im Plangebiet sind bei der Bauwerksgründung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere 
im Gründungsbereich, erforderlich. Hier sind die Bauvorschriften der DIN 1054 "Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und 
Grundbau", der DIN 18 196 "Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke" sowie die Bestimmungen der 
Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten.

Ergänzung nach Offenlage

4.10 Pflege von Grünflächen
Auf Pestizide ist bei der Pflege von Grünflächen möglichst zu verzichten.

Ergänzung Hinweis, nach Offenlage

4.11 Bodendenkmale

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 
dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, 
Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu 
erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten“.

1. Art der baulichen Nutzung              
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung              
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 BauNVO)

Anzahl der Vollgeschosse als HöchstmaßII

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß

Geschosslächenzahl (GFZ) 

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

4. Verkehrsflächen              
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

Baugrenze

Offene Bauweise o

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen              

0,8

Öffentliche Straßenverkehrsflächen (öffentlich/privat)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) mit KennzifferWA1

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Begrünungsmaßnahme mit Kennziffer

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 

6. Sonstige Planzeichen und Darstellungen              

Nutzungsschablone (Eintragungen beispielhaft)

Art der baulichen
Nutzung

Anzahl der
Vollgeschosse

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze

Gebäudebestand

Maßlinie

    Bauweise
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterscheildicher Nutzung

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Maßnahmen,
insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich sind (Verbreitung humoser Böden 
laut Bodenkarte NRW).
-siehe Hinweis 4.9-
(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Zweckbestimmung: Öffentliche Parkfläche

Zweckbestimmung: Mülleimeraufstellplatz am Tag der Leerung
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R E C H T S G R U N D L A G E N

Legende

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich 
der Textlichen Festsetzungen hat gem. § 3 (2) BauGB mit der 
Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
in der Zeit vom .................... bis ......................... öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. § 3 (2) BauGB
am .................................. ortsüblich bekanntgemacht.
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde gem. § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom..........................
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Nörvenich, den ...................

Siegel

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gem. § 4a(3) 
BauGB mit der
Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom......................
bis........................ erneut öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. § 3 (2) BauGB am.................. 
ortsüblich bekanntgemacht.
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde 
gem. § 4a (3) BauGB mit Schreiben vom.......................... erneut 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Nörvenich, den ...................

 ..............................

Der Bürgermeister

Siegel

Der Rat der Gemeinde Nörvenich hat am ..................... den Bebau-
ungsplan gem. § 10 (1) BauGB sowie § 7 GO NW als Satzung be-
schlossen. 

Nörvenich, den ...................

 ..............................

Der Bürgermeister
Siegel

Der Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes wurde am
...................... gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Nörvenich, den ...................

 ..............................

Der Bürgermeister
Siegel

Die Beteiligung der Öffentlichkeit am Bebauungsplan-Vorentwurf
gem. § 3 (1) BauGB wurde am ............................... ortsüblich
bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan-Vorentwurf wurde gem. § 3 (1) BauGB
vorgestellt vom ......................... bis ........................... der Öffentlichkeit

Nörvenich, den ...................

 ..............................

Der Bürgermeister
Siegel

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung mit dem
amtlichen Liegenschaftskataster übereinstimmt
und die Feststellung der städtebaulichen Planung 
geometrisch eindeutig ist.

..................., den ...................

Sind zwei oder mehrere unterschiedliche lineare 
Signaturen unmittelbar parallel und ohne Angabe 
eines Abstandsmaßes untereinander gezeichnet, 
so fallen sie als Festsetzung/nachrichtliche 
Übernahme in einer Linie zusammen.

Dieser Plan stimmt mit dem Urkundsplan und den darauf
verzeichneten Vermerken überein.

i.A. ..............................

 Änderungen aufgrund von Stellungnahmen gemäß Beschluss-
 fassung des zuständigen Fachausschusses vom 
 ...........................  (§ 4a (3) BauGB).

Nörvenich, den ...................

 ..............................

Der Bürgermeister

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wurde gem. § 4 (1) BauGB mit Schreiben 
vom...........................
Gelegenheit zur Stellungnahme 
zum Bebauungsplan-Vorentwurf gegeben.

Nörvenich, den ...................

 ..............................

Der Bürgermeister

  Änderungen aufgrund von Stellungnahmen gemäß Beschluss-
  fassung des zuständigen Fachausschusses vom 
  ...........................  (§ 3 (2) BauGB).

Nörvenich, den ...................

 ..............................

Der Bürgermeister

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen
Inhalts des Bebauungsplanes mit dem Willen des Rates
sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes werden
bekundet.

Nörvenich, den ...................

 ..............................

Der Bürgermeister

Der zuständige Fachausschuss hat 
am ..................................... gem. § 2 (1) BauGB
die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.
Dieser Beschluß wurde am .................................... 
ortsüblich bekanntgemacht.

Nörvenich, den ...................
 

..............................

Der Bürgermeister

Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich
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Textliche Festsetzungen

in der derzeit gültigen Fassung:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634)

Verordnung zur Durchführung des BauGB vom 05.11.1998 (GVBl. 1998, 331), 
zuletzt geändert durch Artikel I § 6 des Gesetzes vom 19.06.2006 (GVBl. S. 573)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 08. September 2017 (BGBl. I S. 3370)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15.12.2016 (GV. NRW. S. 1162) 

Planzeichenverordnung 1990- (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966)

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBl. I S. 2081, 2102), zuletzt 
geändert durch Art. 9 Nr. 2V des Gesetzes vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) -Gesetz über Naturschutz und Landschafts-
pflege- vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258)

Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG NW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
21.07.2000 (GV. NRW. S. 568 / SGV NRW 791), zuletzt geändert  durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185)

Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom
25.06.1995 (GV.NRW. S. 926), Stand 08.07.2016 (GV. NRW. S. 618 / SGV. NRW. 77)
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Pflanzenliste Einzelbäume, Laubbäume: Acer campestre - Feldahorn, Sorbus aucuparia - Eberesche, Carpinus betulus - Hainbuche

Obstbäume: siehe auch Obstbaumliste der alten regionalen Sorten, Kreis Düren

Äpfel: Klarapfel - früh -, James Grieve - früh -, Gravensteiner - mittelfrüh -, Geheimsrat Oldenburg - mittelfrüh -, Dülmener Rosenapfel - mittel -, 
Jacob Lebel - mittel -, Goldparmäne - mittel -, Kaiser Alexander - mittel -, Gelber Edelapfel - mittel -, Rote Sternrenette - mittelspät -, Winter-
glockenapfel - spät -, Roter Boskoop - spät -, Ontario - spät -, Rhein. Winterrambour - spät -, Geflammter Kardinal - mittel - Kaiser Wilhelm - mittel-
spät -, Zuccamaglios Renette - spät -, Baumanns Renette - spät -, Rote Bellefleur - spät -, Graue französische Renette - spät -

Birnen: Clapps Liebling - früh -, Frühe aus Trevoux - früh -, Gute Luise - mittel -, Gute Graue - mittel -, Williams' Chrisbirne - mittelfrüh -, Gellerts 
Butterbirne - mittel -, Gräfin von Paris - spät -,Vereinsdechantsbirne - spät -, Conferenoe - mittel -, Alexander Lucas - mittel -, Köstliche von Charneux
- mittel -, Pastorbirne - spät -, Madame Verte' - spät -

Steinobst: Kassins Frühe - früh -, Prinzesskische - mittel -, Dönissens gelbe Knorpel - mittel -, Große schwarze Knorpelkirsche - mittel -, Büttners 
rote Knorpelkirsche - spät -, Schneiders späte Knorpelkirsche - spät -, Hedelfinger - mittel -, Ludwigs Frühe - mittel -, Schattenmorelle - spät -,
Bühler Frühzwetsche - früh -, Hauszwetsche - mittel -, Nancy Mirabelle, Große grüne Reneclode - mittel -

Nüsse  :Walnuss - Juglans regia,  Eßkastanie - Castanea sativa, 

PFLANZQUALITÄT:
Folgende Pflanzqualität ist mindestens zu verwenden: Hochstamm, 3 x verpflanzt mit Drahtballierung, Stammumfang 12-14 cm 
Erläuterung der Pflanzung und Pflege: Die Bäume sind zu schützen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sind mit Baumpfählen 
zu versehen und fachgerecht anzubinden. Zur Etablierung der Bäume ist eine mindestens 3-jährige Anwuchspflege durchzuführen. 

Pflanzenliste Hecke, Sträucher: Corylus avellana - Hasel, Carpinus betulus - Hainbuche schnittfähig, Crataegus monogyna - Weißdorn schnittfähig, 
Cornus sanguineum - Hartriegel, Ligustrum vulgare - Liguster schnittfähig, Prunus spinosa  - Schlehe schnittfähig, Rosa canina - Hundsrose,
Rosa multiflora - vielblütige Rose, Rosa pimpinellifolia - Bibernellrose, Vibunum opulus - Wasserschneeball

PFLANZQUALITÄT
Folgende Pflanzqualität ist mindestens zu verwenden: Strauch, 2 x verpflanzt mit Ballen, 80 - 100 cm 
Erläuterung der Pflanzung und Pflege: Die Hecke ist mindestens 1-reihig anzulegen. Dabei ist ein Pflanzabstand von 1,0 -1,5 m innerhalb einer frei-
wachsenden Pflanzung zu berücksichtigen. Zu öffentlichen Flächen ist kein Grenzabstand einzuhalten. Für eine geschnittene Hecke sind 5 Pflanzen
je laufendem Meter zu verwenden. Die Pflanzung ist zu schützen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 




